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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1982

Norm

StGB §28 D

Rechtssatz

Wann bei einer fortgesetzten Tat der erforderliche Gesamtvorsatz gegeben ist, läßt sich nicht schematisch beurteilen.

Dies hängt von den jeweiligen Gesamtumständen und der besonderen Sachlage ab und ist überwiegend Tatfrage. Ist

der Täter auf ein konkretes Gesamtergebnis seines Tuns 8xiert, so sind an die Bestimmtheit der Rechtsgutträger, des

Ortes und der Zeit der Tatausführung geringere Anforderungen zu stellen.
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